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Anderung der Berufsordnung
der Arztekammer Westfalen-Lippe

Vom 30. Juni 2018

Die Kammerversammlung der Arztekammer Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 30. Juni
2018 aufgrund von § 31 Heilberufsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (HeilBerG NRW) vom
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), das zuletzt durch Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230)
geandert worden ist, folgende Anderung der Berufsordnung vom 15. November 2003, die zuletzt
durch Beschluss vom 28. November 2015 (MBI. NRW. 2016 S. 180) geandert worden ist, be-
schlossen, die durch Erlass des Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 13. November 2018 genehmigt worden ist.
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Das Gel6bnis wird wie folgt neu gefasst:

,Das arztliche Geldbnis

Als Mitglied der arztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Mensch-
lichkeit zu stellen.

Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein
oberstes Anliegen sein.

Ich werde die Autonomie und die Wirde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.

Ich werde den hdchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.

Ich werde nicht zulassen, dass Erwagungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, eth-
nischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehdrigkeit, politischer Zugehorigkeit, Rasse, sexueller
Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und
meine Patientin oder meinen Patienten treten.

Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch Uber den Tod der Patientin oder des Patienten
hinaus wahren.

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Wirde und im Einklang mit gu-
ter medizinischer Praxis ausuben.

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des arztlichen Berufes fordern.

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schu-
lerinnen und Schilern die ihnen gebuhrende Achtung und Dankbarkeit erweisen.
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Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung teilen.

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fahigkeiten achten, um
eine Behandlung auf hochstem Niveau leisten zu kénnen.

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Men-
schenrechten und birgerlichen Freiheiten anwenden.

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stiicken und bei meiner Ehre."”

2
§ 7 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

,(4) Arztinnen und Arzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persénlichen
Kontakt.

Sie konnen dabei Kommunikationsmedien unterstiitzend einsetzen.

Eine ausschlieBliche Beratung oder Behandlung Uber elektronische Kommunikationsmedien ist
erlaubt, wenn dies im Einzelfall arztlich vertretbar ist, insbesondere die erforderliche arztliche
Sorgfalt durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung oder Behandlung sowie Doku-
mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch Uber die Besonderheiten der
ausschlieBlichen Beratung und Behandlung Uber elektronische Kommunikationsmedien aufge-
Klart wird."”

Artikel Il

Diese Anderung der Satzung tritt am Tag nach der Ver&ffentlichung im Westfalischen Arzteblatt
in Kraft.

Mdnster, den 2. Juli 2018
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Dr. med. TheodorWindhorst

Prasident

Genehmigt:

Disseldorf, den 13. November 2018

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Hamm

Die Anderung der Berufsordnung wird hiermit ausgefertigt und im Ministerialblatt fiir das Land
Nordrhein-Westfalen sowie im Westfalischen Arzteblatt bekannt gegeben.

Miunster, den 4. Dezember 2018
Dr. med. TheodorWindhorst

Prasident

- MBI. NRW. 2018 S. 716

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2018-31

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Änderung der Berufsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe 


